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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Datenschutz und Statistik

Das BFS soll künftig den einheitlichen internationalen Identifikator für an den
Finanzmärkten teilnehmende Einheiten LEI ("Legal Entity Identifier") vergeben können.
Der Bundesrat verabschiedete im Dezember 2016 eine entsprechende Botschaft für
eine Revision des Bundesgesetzes über die Unternehmens-Identifikationsnummer
(UID). Dabei soll in einem ersten Schritt den Finanztransaktionen vornehmenden
Rechtseinheiten analog zur UID ein einheitlicher Identifikator zugewiesen werden. Als
weiteres Ziel wird eine konsolidierte Datenbank angestrebt, mit deren Hilfe die
Finanzbeziehungen zwischen den Einheiten aufgezeigt und potenzielle Risiken
analysiert werden können. Bis jetzt kommt der LEI in der Schweiz bei Meldepflichten im
Derivatehandel gemäss dem am 1. Januar 2016 in Kraft getretenen FinfraG zum Einsatz.
Schweizer Unternehmen mussten den Identifikator bisher jedoch im Ausland
anfordern. 1

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 02.12.2016
KARIN FRICK

In der Frühjahrssession 2017 behandelte der Nationalrat als Erstrat die Revision des
Bundesgesetzes über die Unternehmens-Identifikationsnummer (UID). Dem BFS soll
damit die Kompetenz gegeben werden, neben der inländischen UID auch den
internationalen „legal entity identifier“ (LEI) zu vergeben. Der Entwurf des Bundesrates
stiess in allen Punkten auf breite Unterstützung. Der Rat folgte mit grosser Mehrheit
den einzigen zwei Änderungsanträgen seiner Kommissionsmehrheit und ergänzte die
Vorlage an zwei Stellen dahingehend, dass der LEI von den Unternehmen (sog. UID-
Einheiten) ausdrücklich beantragt werden muss. Dieses Vorgehen war vom Bundesrat
ohnehin so vorgesehen worden, kam aber nach Meinung des Nationalrates im
Gesetzesentwurf zu wenig deutlich zum Ausdruck. Einstimmig schickte die grosse
Kammer die Vorlage an den Ständerat. Dieser stimmte der ersten Ergänzung des
Nationalrates zu, die bekräftigt, dass das BFS einem Unternehmen nur auf Verlangen
einen LEI zuweist. Die zweite von der grossen Kammer vorgenommene Anpassung sah
der Ständerat jedoch als missverständlich, da die Ergänzung an jener Stelle den
Eindruck erwecken könne, der LEI könne auch anders als auf Verlangen der
Unternehmen zugeteilt werden. Eine solche Möglichkeit besteht jedoch nicht, weshalb
der Ständerat diese Änderung verwarf und den Entwurf dann ebenfalls einstimmig
guthiess. In der Schlussabstimmung im Sommer 2017 wurde das revidierte Gesetz vom
Nationalrat mit einer Gegenstimme (Grunder, bdp, BE) und vom Ständerat einstimmig
angenommen. 2

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 16.06.2017
KARIN FRICK

Kriminalität

Im Januar gab der Bundesrat den Vorentwurf für eine Ausweitung der Bestimmungen
gegen die Geldwäscherei auf den ganzen Finanzsektor in die Vernehmlassung. Dem
neuen Gesetz sollen nicht nur wie bisher Banken unterstellt sein, sondern alle im
Finanzmarkt tätigen Akteure, also auch Versicherungen, PTT, Treuhänder, Anwälte und
andere mit Finanzierungs- und Kreditgeschäften befasste Personen und Firmen.
Vorgesehen ist eine Identifizierungspflicht für Kunden (bei Bargeschäften ab CHF
25'000) und die Abklärung der wirtschaftlichen Hintergründe und des Zwecks der
Transaktion bei Anzeichen von verdächtigen Handlungen. Bei Gewissheit oder
begründetem Verdacht soll eine Meldepflicht eingeführt werden.
Die Reaktionen auf den Vorschlag des Bundesrates fielen überwiegend negativ aus.
Keinen dringenden Handlungsbedarf konnten die ins Visier genommenen Treuhänder
ausmachen. Für die Banken ist zwar ein solcher durchaus gegeben, die neuen Regeln
würden aber ihrer Ansicht nach die bestehenden Normen konkurrenzieren und zu
Ungereimtheiten führen. Die vorgesehene Meldepflicht bei verdächtigen Transaktionen
lehnten sie, wie übrigens auch die FDP und die SVP, ab. 3

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 13.01.1994
HANS HIRTER

1) BBl, 2017, S. 1 ff.
2) AB NR, 2017, S. 1164; AB NR, 2017, S. 1225; AB NR, 2017, S. 204 ff.; AB SR, 2017, S. 479 f.; AB SR, 2017, S. 544; BBl, 2017, S.
4217 f.
3) Presse vom 13.1.94; NZZ, 3.5. und 4.5.94; TA, 3.5. und 31.5.94; BaZ, 7.5.94.
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